
Der Unterhaltsanspruch steht unter dem ständigen Korrektiv
der Wahrung oder Verletzung des Gegenseitigkeitsprinzips.
Dieses Prinzip beinhaltet die Obliegenheit der Partner eines
Unterhaltsrechtsverhältnisses, alles zu tun, was den anderen
fördern und alles zu unterlassen, was den anderen schädigen
könnte. So hat das Kind etwa seine Ausbildung zielstrebig
anzugehen und durchzuführen, die Eltern haben die Ausbil-
dung ausreichend zu finanzieren. Der alte Elternteil hat auf
die Bedürfnisse seines bereits nach einer eigenen Lebens-
planung wirtschaftenden Kindes Rücksicht zu nehmen, der
Unterhaltsempfänger darf eigene Einkünfte nicht verschwei-
gen und der Pflichtige hat alles zu tun, um sich leistungsfähig
zu halten u.s.w. Dabei wird in der Praxis häufig nicht erkannt,
dass das Gegenseitigkeitsprinzip wesentlich weiter geht als
der Verwirkungseinwand des § 1611 BGB. Während § 1611
BGB in den dort normierten Fällen der Bedürftigkeit durch
eigenes sittliches Verschulden, Vernachlässigung der eigenen
Unterhaltspflicht gegen den jetzigen Unterhaltspflichtigen
und einer schweren Verfehlung gegen den Unterhaltspflichti-
gen oder einen von dessen nahen Angehörigen eine Einwen-
dung gibt, die der Pflichtige dem Berechtigten entgegenhalten
kann, und der Anspruch dann, wenn die Tatbestandsmerkmale
erwiesen sind, herabgesetzt werden oder ganz in Wegfall
kommen kann, erlischt der Unterhaltsanspruch bei Verletzung
des Gegenseitigkeitsprinzips vollständig.67 Hinzu kommt,
dass das Fallspektrum des § 1611 BGB begrenzt ist, während
die Anwendung des Gegenseitigkeitsprinzips der jeweiligen
Fallgestaltung angepasst und in jedem Fall ein Erlöschen des

Unterhaltsanspruchs erreicht werden kann, während bei dem
Verwirkungseinwand nicht nur die Beweisproblematik be-
steht, sondern darüber hinaus das Erlöschen des Anspruchs
der Ausnahmefall ist und eher eine Herabsetzung unter Bil-
ligkeitsgesichtspunkten in Betracht kommt.
Die geplante Unterhaltsrechtsreform hat auch Auswirkungen
auf den Unterhalt des volljährigen Kindes. Der Referenten-
entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsrechts
ändert die bisherige Rangfolge grundsätzlich, indem er das
Kindeswohl durch den Vorrang minderjähriger Kinder und
privilegierter volljähriger Kinder an die erste Rangstelle und
den Unterhalt der sonstigen Volljährigen an erst die vierte
Rangstelle setzt. So begrüßenswert der Vorrang des Kindes-
unterhalts an sich ist, lässt sich nicht ganz erkennen, warum in
der Rangfolge zwischen den privilegierten Volljährigen und
den anderen Volljährigen ein derartiger Rangunterschied ge-
wollt sein soll, zumal auch der Volljährige außerhalb des
Elternhauses der elterlichen Unterstützung – sowohl finan-
ziell als auch menschlich – bedarf. Es wird abzuwarten sein,
ob sich diese Differenzierung durchsetzen wird.

(Fortsetzung mit Prüfungsschema und Berechnungsbeispielen
folgt im nächsten Heft.)

67 BGH FamRZ 2001, 757; 1998, 671; OLG Köln FamRZ 1999, 1451;
Kalthoehner/Büttner/ Niepmann, Rn 295;Miesen, in: Schnitzler, MAH
Familienrecht, § 8 Rn 51 ff.
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